
 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW. S. 
547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.10.2017 (GV. 
NRW. S. 806), hat die Universität Duisburg-Essen folgende 
Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Fachprüfungsordnung für das Studienfach Französisch 
im Bachelorstudiengang mit der Lehramtsoption Gymna-
sien und Gesamtschulen an der Universität Duisburg-Es-
sen vom 02.12.2011 (VBl. Jg. 9, 2011 S. 811 / Nr. 113), 
zuletzt geändert durch die vierte Änderungsordnung vom 
10.11.2017 (VBl. Jg. 15, 2017 S. 981 / Nr. 180), wird wie 
folgt geändert: 

 

1. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird der Wortlaut „des Einführungsmo-
duls“ ersetzt durch den Wortlaut „der Modulteilprüfung 
zu Einführung in die französische Sprachwissenschaft“. 

b) In Satz 4 wird der Wortlaut „des Einführungsmo-
duls“ ersetzt durch den Wortlaut „der Modulteilprüfung 
zu Einführung in die französische Literaturwissen-
schaft“. 

2. Die Anlage Studienplan wird wie folgt geändert: 

a) Das Modul Einführungsmodul wird durch die als An-
lage zu dieser Ordnung beigefügte neue Fassung er-
setzt. 

b) Im Modul Sprachwissenschaft, Spalte Zulassungs-
voraussetzungen wird der Wortlaut „absolviertes Ein-
führungsmodul“ ersetzt durch den Wortlaut „Modulteil-
prüfung zu Einführung in die französische Sprachwis-
senschaft“. 

c) Im Modul Literaturwissenschaft, Spalte Zulassungs-
voraussetzungen wird der Wortlaut „absolviertes Ein-

führungsmodul“ ersetzt durch den Wortlaut „Modulteil-
prüfung zu Einführung in die französische Literaturwis-
senschaft“. 

d) In der Zeile Summe Credits, Feld Summe Prüfun-
gen wird die Ziffer „9“ ersetzt durch die Ziffer „10“. 

 

Artikel II 

Die Fachprüfungsordnung für das Studienfach Französisch 
im Bachelorstudiengang mit der Lehramtsoption Berufskol-
legs an der Universität Duisburg-Essen vom 02.12.2011 
(VBl. Jg. 9, 2011 S. 817 / Nr. 114), zuletzt geändert durch 
die vierte Änderungsordnung vom 10.11.2017 (VBl. Jg. 15, 
2017 S. 987 / Nr. 182), wird wie folgt geändert: 

 

1. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird der Wortlaut „des Einführungsmo-
duls“ ersetzt durch den Wortlaut „der Modulteilprüfung 
zu Einführung in die französische Sprachwissenschaft“. 

b) In Satz 4 wird der Wortlaut „des Einführungsmo-
duls“ ersetzt durch den Wortlaut „der Modulteilprüfung 
zu Einführung in die französische Literaturwissen-
schaft“. 

2. Die Anlage Studienplan wird wie folgt geändert: 

a) Das Modul Einführungsmodul wird durch die als An-
lage zu dieser Ordnung beigefügte neue Fassung er-
setzt. 

b) Im Modul Sprachwissenschaft, Spalte Zulassungs-
voraussetzungen wird der Wortlaut „absolviertes Ein-
führungsmodul“ ersetzt durch den Wortlaut „Modulteil-
prüfung zu Einführung in die französische Sprachwis-
senschaft“. 

c) Im Modul Literaturwissenschaft, Spalte Zulassungs-
voraussetzungen wird der Wortlaut „absolviertes Ein-
führungsmodul“ ersetzt durch den Wortlaut „Modulteil-
prüfung zu Einführung in die französische Literaturwis-
senschaft“. 
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d) In der Zeile Summe Credits, Feld Summe Prüfun-
gen wird die Ziffer „9“ ersetzt durch die Ziffer „10“. 

 

Artikel III 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen - Amtli-
che Mitteilungen in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats 
der Fakultät für Geisteswissenschaften vom 05.06.2019. 

 

Duisburg und Essen, den 26. Juni 2019 

 
Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

Dr. Rainer Ambrosy
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Auszug aus der Anlage: Studienplan für das Studienfach Französisch im Bachelorstudiengang mit der Lehramtsoption Gymnasien und Gesamt-
schulen 

 

Einführungsmodul 6 

1 
Einführung in die französi-
sche Literaturwissenschaft  

3 1 P  ÜB 2 keine 
Schriftliche Modulteil-

prüfung (50 %; 45 
Min.) 

2 

1 
Einführung in die französi-
sche Sprachwissenschaft  

3 1 P  ÜB 2 keine  
Schriftliche Modulteil-

prüfung (50 %; 45 
Min.) 

 

 

 

 

Auszug aus der Anlage: Studienplan für das Studienfach Französisch im Bachelorstudiengang mit der Lehramtsoption Berufskollegs 

 

Einführungsmodul 6 

1 
Einführung in die französi-
sche Literaturwissenschaft  

3 1 P  ÜB 2 keine 
Schriftliche Modulteil-

prüfung (50 %; 45 
Min.) 

2 

1 
Einführung in die französi-
sche Sprachwissenschaft  

3 1 P  ÜB 2 keine  
Schriftliche Modulteil-

prüfung (50 %; 45 
Min.) 
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